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Beschlussvorlage  BV0058/2013 
     
Für die öffentliche Sitzung 
 

Beratungsfolge Abstimmungsergebnis Datum 

Stadtverordnetenversammlung  19.06.2013 

 
 
Einreicher:  Fraktion BB/ B90/Grüne 
   
 
Betreff: Beschluss zur Beauftragung der Verwaltung zur Überarbeitung der Straßenreinigungs- 

und Straßenreinigungsgebührensatzung (Winterdienst Radwege) 
 
Beschlussvorschlag:  
Die Stadtverwaltung wird beauftragt, den Winterdienst benutzungspflichtiger Radwege in die 
Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsgebührensatzung aufzunehmen. 
 
Im Winter 2013/2014 wird in der Stadt Hennigsdorf der Winterdienst auf benutzungspflichtigen 
Radwegen eingeführt. Die dadurch anfallenden Kosten werden durch den Haushalt der Stadt 
getragen. 
 
Begründung:  
 
I. Sachverhalt  
 
Bei Schnee und Glätte ist es Radfahrern nicht möglich, sich im Hennigsdorfer Stadtgebiet relativ 
gefahrlos und regelkonform fortzubewegen, weil auf benutzungspflichtigen Radwegen der 
Winterdienst nicht erfolgt. Mit der Einführung des Radwege-Winterdienstes soll  dieses 
Mobilitätshindernis für Radfahrer im Winter beseitigt werden.  
 
Die Kostenübernahme für den Radwege-Winterdienst durch den Haushalt der Stadt ergibt sich aus 
dem dominierenden öffentlichen Interesse an dieser Leistung. Die benutzungspflichtigen Radwege 
befinden sich an den Hauptstraßen der Stadt, die überwiegend auch Landesstraßen (mit 
überörtlichem Durchgangsverkehr) sind.  Dem entsprechend ist der individuelle Vorteil der 
vorgeschlagenen Maßnahme  für die Anwohner der Straßen dem öffentlichen Nutzen stark 
untergeordnet. Somit sind die Kosten für den Radwege-Winterdienst nicht auf die Straßenanlieger 
umzulegen. 
 
Außerdem sollte der in Hennigsdorf stark zunehmende Fahrradverkehr als konkreter Beitrag zum 
Umweltschutz öffentlich gefördert werden. Die Benutzbarkeit von Fahrrädern im örtlichen 
Nahverkehr stellt einen Beitrag zur Wohn- und Lebensqualität dar. Es ist vorteilhaft für die 
Entwicklung Hennigsdorfs zu einem attraktiven  Wohnort, wenn diese Qualität ganzjährig verfügbar 
ist (sog. „weicher Standortfaktor“).  
 
II. bereits dazu vorliegende Entscheidungen  
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Hennigsdorf, 06.06.2013 
 
 
 
 

gez. H. Brandenburg 
Vorsitzender 

der Fraktion BB/ B90/Grüne 
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